
 

Rahmenkonzept für kulturelle Veranstaltungen 
Derzeit geltende Infektionsschutzmaßnahmen nach der Verordnung zur Änderung der 13. 
Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 30. Juni 2021  
und der  
Gemeinsamen Bekanntmachung der Bayerischen Staatsministerien für Wissenschaft und 
Kunst und für Gesundheit und Pflege im Einvernehmen mit dem Bayerischen 
Staatsministerium für Digitales 
vom 24. Juni 2021, Az. K.2-M4635/27/312 und G53n-G8390-2021/1543-30 

 
Für die Aufführungen an der Freilichtbühne Donauwörth  
vom 04. – 07.08.2021 gelten folgende Regelungen: 

Maskenpflicht auf dem Gelände  

Für Besucher ab dem 16. Geburtstag besteht FFP2-Maskenpflicht;  

Kinder und Jugendliche zwischen dem sechsten und 16. Geburtstag müssen eine 

medizinische Gesichtsmaske tragen; Am Sitzplatz oder zur Einnahme von Speisen und 

Getränken darf die Maske abgenommen werden.  

Testung, Genesenennachweis und Impfbescheinigung  

Es ist derzeit kein Test auf Covid-19-Erreger erforderlich. 

Die Vorlage eines tagesaktuellen Tests ist erst erforderlich, wenn die 7-Tages-Inzidenz von 

50 im Landkreis Donau-Ries an mehr als 3 aufeinanderfolgenden Tagen überschritten ist. 

Derzeit besteht eine Nachweispflicht mit Genesenennachweis oder Bescheinigung einer 

vollständig abgeschlossenen Impfung für einzelne Zuschauer aus Personengruppen mit 

mehr als 10 Personen. 

Kontaktnachverfolgung: 

Die Kontaktdaten aller Besucher sind zu erheben. 

Soweit das Kontaktverfolgungsformular nach der Kartenbestellung online ausgefüllt wurde, 

liegen der Bühne die Kontaktdaten bereits vor.  

Falls dies nicht geschehen ist, müssen sich nicht registrierte Besucher vor dem Betreten der 

Freilichtbühnenanlage registrieren. 

Diese Registrierung ist am Check-In sowohl über ein Formular als auch über die Luca-App 

möglich. Hierzu müssen Sie die Luca-App auf Ihr Mobiltelefon geladen haben. 

Eine entsprechende Überprüfung findet am Check-In der Freilichtbühne statt. 

Sonstiges: 

Bitte beachten Sie auf dem gesamten Gelände den Sicherheitsabstand von 1,5 m zu 

Personen, die nicht zu einem der von Ihnen gebuchten Haushalte gehören. 

Verursachen Sie bitte keinen Stau beim Betreten und Verlassen der Sitztribüne und 

beachten sie auch dort den Sicherheitsabstand zu den Vorausgehenden.  

Unterlassen Sie bitte Diskussionen mit den kontrollierenden Personen über den Sinn der 

getroffenen Maßnahmen. 


